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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Ergänzend zu den laufenden gesetzgeberischen Arbeiten zur Anpassung des
Verjährungsrechts setzte Innenminister Alain Berset im Frühjahr 2015 einen Runden
Tisch zum Thema Asbest ein. Unter der Leitung von alt Bundesrat Moritz Leuenberger
sollen Vertreter der Wirtschaft, der Gewerkschaften, des Vereins Asbestopfer sowie der
Behörden die spezifischen Probleme im Zusammenhang mit durch Asbest verursachten
Langzeitschäden erörtern und Lösungen erarbeiten, damit Betroffene – insbesondere
solche ohne Anspruch auf Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung – nicht in
finanzielle Schwierigkeiten geraten. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.02.2015
KARIN FRICK

Der Runde Tisch Asbest präsentierte im Dezember 2016 Eckwerte zur finanziellen und
psychologischen Unterstützung von Asbestopfern. Die Vertreter von
Asbestgeschädigten, von ehemals Asbest produzierenden und verarbeitenden
Unternehmen sowie von Gewerkschaften und der Wirtschaft haben sich auf den
Grundsatz geeinigt, dass alle Personen, die ab 2006 an einem asbestbedingten
bösartigen Tumor im Bauch- und Brustfellbereich (Mesotheliom) erkrankt sind,
Unterstützung erhalten können. Die finanzielle Unterstützung soll dabei so ausgestaltet
werden, dass Betroffene ohne Ansprüche aus der obligatorischen Unfallversicherung in
gleicher Weise unterstützt werden wie anspruchsberechtige Personen. Zur
Finanzierung der Unterstützungsleistungen soll ein Fonds eingerichtet werden, der von
einer privatrechtlichen Stiftung betreut und von Sponsoren geäufnet wird. Paritätische
Berufskommissionen, die Asbest verarbeitende Branche, die Versicherungsbranche
sowie Bahnunternehmungen haben bereits freiwillige Fondsbeiträge in der Höhe von
rund 30 Millionen Franken zugesichert. Neben der finanziellen Unterstützung soll auch
ein kostenloser «Care-Service» zur psychologischen Betreuung von Betroffenen
eingerichtet werden. Bedingung für den Erhalt von Unterstützungsleistungen aus dem
Fonds ist es, keine zivilrechtlichen Forderungen geltend zu machen bzw. bereits
hängige Klagen auf aussergerichtlichem Wege zu erledigen. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.11.2016
KARIN FRICK

Mit der Gründung der Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer am 28. März 2017
wurden die Arbeiten des Runden Tisches Asbest abgeschlossen. Urs Berger, Präsident
des Schweizerischen Versicherungsverbandes, übernahm das Amt des
Stiftungsratspräsidenten, in welchem des Weiteren die Verbände und Unternehmen,
die den Fonds finanzieren, sowie die Asbestgeschädigten und die Gewerkschaften
vertreten sind. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.03.2017
KARIN FRICK

Nach Anhörung des Runden Tisches Asbest sowie von Vertretungen der Wissenschaft,
der Gewerkschaften und der Versicherungsbranche beschloss die RK-NR im September
2017 mit 13 zu 11 Stimmen, ihrem Rat die Abschreibung der Revision des
Verjährungsrechts zu beantragen. Sie bezeichnete die vom Runden Tisch erarbeitete
Stiftungslösung als ausreichend und angemessen und sah deshalb keine Notwendigkeit
für die Gesetzesrevision mehr.

Ihre Schwesterkommission teilte diese Ansicht jedoch nicht. Mit 11 zu 0 Stimmen bei
zwei Enthaltungen sprach sich die RK-SR im Oktober 2017 gegen eine Abschreibung aus.
Ziel der Gesetzesrevision sei eine verjährungsrechtliche Lösung für sämtliche
Personenschäden mit langer Latenzzeit und nicht nur für Asbestschäden. Der
Gesetzesentwurf enthalte diesbezüglich Verbesserungen, über welche in den Räten
bereits Einigkeit bestanden habe und die man nun nicht verwerfen solle. Überdies sah
es die RK-SR als wichtig an, der Kritik des EGMR am schweizerischen Verjährungsrecht
mit der Revision Rechnung zu tragen. Damit ist es an der nationalrätlichen Kommission,
die Differenzbereinigung fortzusetzen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.10.2017
KARIN FRICK
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Im Frühjahr 2018 setzte der Nationalrat die parlamentarische Beratung der Revision des
Verjährungsrechts fort, in der es, nachdem beide Räte die Vorlage je einmal behandelt
hatten, noch vier Differenzen zu bereinigen gab. Der wichtigste Streitpunkt betraf die
Länge der absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden. Die Mehrheit der
nationalrätlichen Rechtskommission beantragte, sie bei zwanzig Jahren festzusetzen –
wie es der Nationalrat auch schon als Erstrat beschlossen hatte, bevor der Ständerat als
Zweitrat entschieden hatte, sie bei den heute geltenden zehn Jahren zu belassen. Die
zwanzigjährige Frist sollte einerseits einen Kompromiss zwischen der ständerätlichen
Lösung und dem ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates darstellen, welcher dreissig
Jahre vorgesehen hatte. Andererseits berichtete Kommissionssprecher Corrado Pardini
(sp, BE) auch von den durchgeführten Anhörungen mit der Stiftung
Entschädigungsfonds für Asbestopfer, wo die Frist von zwanzig Jahren ebenfalls als
Bestandteil des Kompromisspakets ausgehandelt und akzeptiert worden sei. «All
diejenigen, die diesen Kompromiss torpedieren, torpedieren gleichzeitig auch – das
war für die Kommission entscheidend bei ihrer Entscheidfindung – die unbürokratische
Lösungsfindung des Runden Tisches und somit auch des Fonds, der den Asbestopfern
die Entschädigungen ausbezahlen soll», strich er die Bedeutung der Vorlage heraus.
Neben der Forderung nach Rechtssicherheit aus den Wirtschaftskreisen, die den Fonds
zur unbürokratischen Hilfe speisen, drängte auch ein Entscheid des EGMR aus dem
Jahr 2014 auf die Verlängerung der Verjährungsfrist. Dieser hatte im Fall eines
Schweizer Asbestopfers entschieden, dass die zehnjährige Verjährungsfrist zu kurz sei,
um den von Spätschäden betroffenen Opfern das Recht auf Zugang zu einem Gericht zu
gewährleisten. Dies bedeute wiederum, dass mit dem Status quo von zehn Jahren auch
die Rechtssicherheit nicht garantiert sei, da allfällige Klagen am EGMR gutgeheissen
würden, ergänzte BDP-Fraktionssprecher Bernhard Guhl (bdp, AG). Auch Bundesrätin
Sommaruga sprach sich für die Kompromisslösung aus, jedoch nicht ohne zu betonen,
dass der Bundesrat nach wie vor eine dreissigjährige Frist bevorzugte. Im
internationalen Vergleich bleibe man auch mit zwanzig Jahren noch unter den
allgemeinen Standards. Dennoch sei selbst eine minimale Verbesserung im Vergleich
zur heutigen Situation viel wert. Demgegenüber beantragte eine
Kommissionsminderheit um Yves Nidegger (svp, GE), bei der heute geltenden,
zehnjährigen Frist zu bleiben und sich dem ständerätlichen Beschluss anzuschliessen.
Auch eine zwanzigjährige Verjährungsfrist löse die gegenwärtigen und vor allem die
zukünftigen Probleme nicht, beispielsweise hinsichtlich Spätfolgen von Medikamenten,
Nanotechnologie oder nichtionisierender Strahlung, wie SVP-Fraktionssprecher Pirmin
Schwander (svp, SZ) ausführte. Das Parlament solle sich nicht von der Wirtschaft
erpressen lassen und nicht akzeptieren, dass erst Geld in den Fonds einbezahlt werde,
wenn die Vorlage in deren Sinne angenommen worden sei. Mit 102 zu 90 Stimmen
stimmte der Nationalrat schliesslich dem Mehrheitsantrag und damit der Verlängerung
der absoluten Verjährungsfrist bei Personenschäden auf zwanzig Jahre zu. Dagegen
votierten die geschlossene SVP-Fraktion sowie die Mehrheit der FDP-Fraktion; alle
anderen Fraktionen sprachen sich geschlossen für die Änderung aus. Die übrigen
Differenzen betreffend den Stillstand der Verjährung während des Prozesses sowie die
Übergangsbestimmungen, insbesondere die Streichung der vom Ständerat eingefügten
Rückwirkungsklausel zugunsten der Rechtssicherheit, wurden diskussionslos
angenommen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2018
KARIN FRICK

Die Differenzbereinigung in der Revision des Verjährungsrechts stand im Sommer 2018
auf der Agenda des Ständerates. Die zentrale Frage war nach wie vor, ob die absolute
Verjährungsfrist für Personenschäden auf zwanzig Jahre verdoppelt oder wie bis anhin
bei zehn Jahren belassen werden soll. Letzteres beantragte eine Minderheit der RK-SR
um Thomas Hefti (fdp, GL), der für Kongruenz und Konsequenz im Obligationenrecht
plädierte, welche im Hinblick auf die ebenfalls zehnjährige Aufbewahrungspflicht für
Dokumente nur mit der zehnjährigen Verjährungsfrist sichergestellt werden könnten.
Die Kommissionsmehrheit beantragte jedoch, in dieser Frage dem Nationalrat zu folgen
und die Frist bei zwanzig Jahren festzusetzen. Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp,
GR) betonte auch, dass der Gesetzgeber hier in seiner Entscheidung nicht völlig frei sei,
da die zehnjährige Frist vom EGMR für unzureichend befunden worden war, um im Fall
eines Asbestopfers das Recht auf Zugang zu den Gerichten zu gewährleisten. Demnach
sehe die Kommissionsmehrheit in der zwanzigjährigen Frist «eine angemessene
Abwägung zwischen Rechtssicherheit, Opferschutz, Anforderungen des EGMR und noch
realistischen Beweismöglichkeiten.» Die Ratsmehrheit schloss sich dieser
Argumentation an und hiess die zwanzigjährige Verjährungsfrist mit 38 zu 7 Stimmen
gut. Die rückwirkende Übergangsbestimmung, die der Ständerat bei seiner letzten
Beratung in die Vorlage eingefügt hatte, führte Kommissionssprecher Engler aus, sei
mittlerweile – d.h. nachdem die Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer am 1. Juli

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2018
KARIN FRICK
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2017 ihre Aktivität aufgenommen hat – nicht mehr nötig und sogar schädlich, würde sie
doch die Rechtssicherheit für die potenziellen Geldgeber und damit die finanzielle
Sicherheit der Stiftung gefährden. Nach Schaffung der Stiftung sei in der vorliegenden
Vorlage kein Bedarf für ein Sonderregime für Asbestopfer mehr gegeben, weshalb die
Kommission die Streichung der entsprechenden Bestimmung beantragte. Diese und die
letzte verbleibende Differenz bezüglich der Neufestlegung der Gründe, die eine
Verjährung nicht beginnen oder stillstehen lassen, räumte der Ständerat mit
stillschweigender Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates aus, womit das
Geschäft für die Schlussabstimmung bereit war. Diese fiel in beiden Räten deutlich
zugunsten der Vorlage aus: Der Ständerat stimmte mit 38 zu 5 Stimmen bei einer
Enthaltung für das revidierte Verjährungsrecht; der Nationalrat tat dies mit 130 zu 68
Stimmen, wobei sich die SVP-Fraktion geschlossen dagegenstellte, was sich mit ihrer
Haltung in der Fristfrage deckte. 6

Datenschutz und Statistik

Ebenfalls noch im Mai 2020 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur
dringlichen Änderung des Epidemiengesetzes betreffend das Proximity-Tracing-
System, mit der die Rechtsgrundlage für die Corona-Warn-App geschaffen werden soll.
Eine solche hatten die eidgenössichen Räte mit der Annahme zweier Motionen der
Staatspolitischen Kommissionen (Mo. 20.3144 und 20.3168) ausdrücklich verlangt.
Zweck der SwissCovid-App ist es, das herkömmliche Contact-Tracing der Kantone zu
ergänzen. Die Nutzung der App soll ausdrücklich freiwillig sein und aus der Teilnahme
oder Nicht-Teilnahme dürften keine Vor- oder Nachteile erwachsen, versicherte der
Bundesrat in der entsprechenden Medienmitteilung. Der Datenschutz werde gewahrt,
indem die Daten dezentral gespeichert würden und das System keine Standortdaten
erfasse. Zudem seien die technischen Details und der Quellcode der App öffentlich
zugänglich. Überdies verpflichtete sich der Bundesrat dazu, die App ausser Betrieb zu
nehmen, sobald sie für die Bekämpfung des Coronavirus nicht mehr erforderlich ist.
Die SGK-SR, die sich als erste mit der Vorlage auseinandersetzte, nahm die Botschaft
positiv auf und zeigte sich erfreut, dass der Bundesrat die Forderungen des Parlaments
bezüglich Freiwilligkeit, dezentraler Datenspeicherung, Open Source und
Diskriminierungsverbot aufgenommen habe. Sie beantragte ihrem Rat zwei Änderungen
am Entwurf: Erstens müsse sichergestellt sein, dass die App nachweislich aus dem
veröffentlichen Quellcode erstellt worden sei. Zweitens wollte sie die
Ausserbetriebnahme der App nicht nur bei nicht mehr gegebener Notwendigkeit,
sondern auch bei erwiesener ungenügender Wirksamkeit vorsehen. Die SGK-NR hiess
den Entwurf mit den Änderungen ihrer Schwesterkommission ebenfalls gut und
beantragte zusätzlich, dass der Corona-Test für Personen, die von der App über eine
mögliche Ansteckung benachrichtigt worden sind, kostenlos sein müsse. Die beiden
Kommissionen ersuchten den Bundesrat ausserdem in einem Schreiben, eine
Erwerbsausfallentschädigung für Personen zu prüfen, die sich aufgrund einer
Benachrichtigung der App freiwillig in Quarantäne begeben. Damit soll ein Anreiz für die
breite Nutzung der App geschaffen werden.
Ständerat Damian Müller (fdp, LU) übernahm den Antrag der SGK-NR auf kostenlose
Tests und brachte ihn in der Sommersession in der Kantonskammer als Einzelantrag ein,
wo er auch mit grosser Mehrheit angenommen wurde. Der Ständerat hoffte, durch
diese Vorwegnahme der einzigen inhaltlichen Differenz zwischen den Kommissionen
die Beratung des dringlichen Geschäfts zu beschleunigen. In den anderen Punkten
stimmte die kleine Kammer stillschweigend den Anträgen ihrer Kommission zu und
nahm die Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 43 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung
an. Anschliessend schrieb sie die Motionen 20.3144 und 20.3168, mit denen die
Staatspolitischen Kommissionen beider Räte das nun vorliegende Gesetz verlangt
hatten, stillschweigend ab.
Nationalrat Thomas de Courten (svp, BL) äusserte in der grossen Kammer indes Zweifel,
ob man «diese Gesetzesgrundlage für ein Informationssystem, staatlich betrieben zur
Überwachung der Bürgerinnen und Bürger, einfach so durchwinken» solle, und
beantragte Nichteintreten, fand dafür jedoch ausserhalb seiner Fraktion keine
Unterstützung. Die Volkskammer trat mit 164 zu 26 Stimmen bei 6 Enthaltungen auf das
Geschäft ein und lehnte daraufhin alle von der Kommissionsmehrheit abweichenden
Anträge ab. Es handelte sich dabei um diverse Einzelanträge sowohl für eine
Verschärfung – wodurch gemäss Mehrheitsmeinung jedoch die Funktionalität der App
beeinträchtigt würde – als auch für eine Lockerung des Datenschutzes – zur
Vereinfachung der Interoperabilität mit anderen Anwendungen und der
wissenschaftlichen Nutzung der Daten – sowie um einen Minderheitsantrag
Wasserfallen (sp, BE) zur Garantie von Erwerbsersatz während der freiwilligen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2020
KARIN FRICK
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Quarantäne, den die Ratsmehrheit aber als nicht ausgereift ansah; der Bundesrat sei
aufgefordert, hier eine Regelung zu treffen. In der Gesamtabstimmung stimmte der
Nationalrat der somit bereinigten Vorlage mit 156 zu 22 Stimmen bei 13 Enthaltungen
zu, wobei sich die Fraktionen der SVP und der Grünen grossteils skeptisch zeigten, und
schrieb die beiden Kommissionsmotionen für eine gesetzliche Grundlage für die
Corona-Warn-App stillschweigend ab.
Ebenfalls noch in derselben Session nahmen beide Räte die Dringlichkeitsklausel an und
verabschiedeten die dringliche Gesetzesänderung sodann mit 154 zu 23 Stimmen bei 18
Enthaltungen im Nationalrat und mit 42 zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen im Ständerat.

In den Medien wurde die parlamentarische durch eine lebhafte gesellschaftliche
Debatte über Sinn und Unsinn beziehungsweise Chancen und Gefahren von Corona-
Warn-Apps im Allgemeinen sowie der SwissCovid-App im Speziellen begleitet. Ein Teil
der Bevölkerung konnte die offizielle Lancierung der SwissCovid-App, die nach der
Genehmigung der Gesetzesgrundlage durch das Parlament erfolgen sollte, kaum
erwarten. Wie «Le Temps» Anfang Juni berichtete, verzeichnete die App zu diesem
Zeitpunkt schon rund 50'000 Downloads, obwohl sie sich noch in der Testphase befand
und für die Öffentlichkeit noch gar nicht freigegeben war. Auch zeigten sich nicht alle
Parlamentarierinnen und Parlamentarier über ihr Mitspracherecht bei der
Rechtsgrundlage für die App erfreut, vielmehr gehe durch die parlamentarische
Beratung wertvolle Zeit verloren, liess sich etwa GLP-Nationalrat Martin Bäumle (glp, ZH)
im «Blick» zitieren. Einwände gegen die App betrafen vor allem den Datenschutz und
im Spezifischen die Rolle der US-amerikanischen Tech-Konzerne Amazon, Apple und
Google bei deren Entwicklung und Betrieb. Während Amazon das sogenannte Content
Delivery Network zur Verteilung der anonymen Codes an alle teilnehmenden
Smartphones bereitstellt, hatten Apple und Google eigens eine spezielle Bluetooth-
Schnittstelle entwickelt, die von der App für das Proximity-Tracing genutzt wird. Dabei
schwang aber auch ein wenig Stolz mit, dass das Entwicklerteam der EPFL es geschafft
hatte, die Tech-Riesen Apple und Google von ihrer Anwendung zu überzeugen und so
den Stein für die gemeinsame Bluetooth-Schnittstelle ins Rollen zu bringen.
Gleichzeitig erhielt die Schweizer App – nicht zuletzt im internationalen Vergleich – Lob
für ihre vorbildliche, datensparsame und sichere Struktur. Die Datensicherheit wurde,
wie die NZZ berichtete, auch von zwei Cybersicherheitsstellen des Bundes, dem
Computer Security Incident Response Team am BIT sowie dem Swiss Government
Computer Emergency Response Team, bestätigt. Dieselbe Zeitung resümierte jedoch,
dass die «höchste Hürde» der SwissCovid-App noch bevorstehe, indem sie in der
Bevölkerung tatsächlich Fuss fassen müsse. 7

Mit der Verabschiedung der Verordnung über das Proximity-Tracing-System gab der
Bundesrat am 24. Juni 2020 den offiziellen Startschuss für die Inbetriebnahme der
SwissCovid-App. Der öffentliche Sicherheitstest habe bislang keine kritischen oder
systemrelevanten Probleme offengelegt, das NCSC nehme aber weiterhin Meldungen
entgegen, um den Datenschutz und die Sicherheit der App fortwährend zu
gewährleisten, erklärte die Regierung in der entsprechenden Medienmitteilung. Sie gab
darin auch eine allgemeine Empfehlung zur Nutzung der App ab und betonte abermals,
dass sowohl die Nutzung der App an sich als auch die Eingabe des sogenannten
Covidcodes nach Erhalt eines positiven Testergebnisses freiwillig seien. Gleichzeitig
stellte der Bundesrat klar, dass Personen, welche sich aufgrund einer Kontaktmeldung
durch die SwissCovid-App freiwillig, d.h. ohne Anordnung einer Behörde oder eines
Arztes bzw. einer Ärztin, in Quarantäne begäben, keinen Anspruch auf Erwerbsersatz
hätten. Im erläuternden Bericht zur Verordnung begründete er diesen Entscheid damit,
dass einer von der App gewarnten Person empfohlen werde, den zuständigen
kantonalen Dienst zu kontaktieren, der dann auf Basis eines Gesprächs über die
Anordnung einer Quarantäne entscheide. Die blosse App-Benachrichtigung solle
dagegen zu keinem Anspruch auf Entschädigung führen. 8

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.06.2020
KARIN FRICK

Anlässlich der Freischaltung der SwissCovid-App um Mitternacht des 25. Juni 2020
brachten die Medien der Bevölkerung die genaue Funktionsweise sowie die Vor- und
Nachteile der SwissCovid-App näher. Am ersten Tag wurde die App gemäss
Presseberichten bereits eine halbe Million Mal aktiviert. Eine gute Woche später war
diese Zahl auf rund eine Million gestiegen. Damit sei das Interesse an der App aber
deutlich geringer als erwartet beziehungsweise sei die anfängliche Euphorie allzu
schnell verflogen, so das allgemeine Urteil. Verschiedene Experten stellten
übereinstimmend fest, dass das Vertrauen in die App und die Bereitschaft zur

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.07.2020
KARIN FRICK
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Installation wohl doch geringer seien als gedacht. Es sei nun an den Behörden, besser
zu kommunizieren, um diesen Widerstand in der Bevölkerung doch noch zu
überwinden. 
Drei Wochen nach dem Start fiel die Bilanz der SwissCovid-App eher nüchtern aus und
die NZZ fragte rhetorisch: «Geht der SwissCovid-App die Luft aus?» Sie verwies auf die
bereits wieder rückläufige Anzahl aktiver Apps, die ihrerseits jedoch nach wie vor
steigenden und inzwischen rund 1.8 Mio. zählenden Downloads gegenüberstanden. Das
BAG führte diese Diskrepanz auf Probleme bei der Messung der aktiven Apps zurück
und versprach künftig genauere Zahlen. Ausserdem kündigte das Bundesamt eine
weitere, gross angelegte Werbekampagne für die App an.
Der Nutzen der App wurde in der öffentlichen Debatte folglich aber nicht nur durch die
geringen Nutzerzahlen, sondern auch durch die mangelhafte Arbeit der involvierten
Behördenstellen relativiert. Wie die NZZ berichtete, erhielten positiv getestete
Personen den Covidcode zum Teil erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung, sodass
die Kontaktpersonen viel zu spät gewarnt würden. Ausserdem funktioniere die
Zusammenarbeit zwischen der Hotline des Bundes, an die sich App-Nutzer im Falle
einer Benachrichtigung über eine mögliche Ansteckung wenden sollten, und den
Contact-Tracing-Stellen der Kantone beziehungsweise den kantonsärztlichen Diensten
alles andere als reibungslos. Dadurch erhielten die von der App gewarnten Personen
keine offizielle Quarantäneanordnung und damit keinen Erwerbsersatzanspruch, wie es
der Bundesrat im Erläuterungsbericht zur Proximity-Tracing-System-Verordnung
vorgesehen hatte. Gerade deshalb blieben viele der potenziell Infizierten nicht zu
Hause und gefährdeten so Andere, kritisierte der Geschäftsführer der BAG-Hotline-
Betreiberin Andy Fischer.
Unterdessen lancierte ein Bürgerkomitee in der Westschweiz ein Referendum gegen
die vom Parlament beschlossene dringliche Änderung des Epidemiengesetzes, die als
gesetzliche Grundlage für die SwissCovid-App dient. Das Komitee bemängelte, dass
keine richtige demokratische Debatte über die Risiken der Tracing-Technologie geführt
worden sei, und befürchtete deren Missbrauch zur staatlichen Kontrolle sowie sozialen
Druck zu deren Nutzung. Die Konzerne Apple und Google, die die entscheidende
Bluetooth-Schnittstelle zur Verfügung stellten, seien nicht gerade für ihren Datenschutz
berühmt und die Bluetooth-Technologie sei zu ungenau, sodass viele unnötige
Quarantänen verfügt würden, was der Wirtschaft schade, zitierte die Presse aus der
Argumentation. Aus dem Kreis der eidgenössischen Parlamentarierinnen und
Parlamentarier gehörte dem Komitee der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor an.
Bis am 8. Oktober hat das Komitee Zeit, die notwendigen 50'000 Unterschriften zu
sammeln. Das dringliche Gesetz würde bei einem zustande gekommenen Referendum
jedoch erst nach der Ablehnung in der Volksabstimmung oder ein Jahr nach
Inkrafttreten, falls die Abstimmung nicht vorher stattfindet, ausser Kraft gesetzt. 9

Einen Tag nach Ablauf der Referendumsfrist am 8. Oktober 2020 erklärte Bundesrat
Alain Berset Medienberichten zufolge das Referendum gegen die SwissCovid-App für
gescheitert. Auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter habe sich der
Gesundheitsminister erfreut gezeigt und die Wichtigkeit der App für die Unterbrechung
der Infektionsketten unterstrichen. Gegenüber der Aargauer Zeitung bestätigte
François de Siebenthal als Sprecher des Referendumskomitees, dass die benötigten
Unterschriften nicht beisammen seien. Wie der «Corriere del Ticino» ergänzte, sei die
App bis zu diesem Zeitpunkt 2.5 Millionen Mal heruntergeladen worden. 10
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Öffentliche Ordnung

Am 11. März fand in Mühleberg die dritte Manifestation „Menschenstrom gegen Atom“
statt. Tausend Menschen forderten friedlich die sofortige Abschaltung der AKW
Mühlenberg und Beznau. Ebenfalls im März demonstrierten in der Bundeshauptstadt
4000 Physiotherapeuten für höhere Leistungstarife, welche seit vierzehn Jahren nicht
mehr angepasst worden sind. Für bessere Arbeitsbedingungen demonstrierten auch die
St. Galler Volksschullehrer. Am 12. Dezember forderten 15'000 Lehrerinnen und Lehrer
weniger Arbeitsaufwand für Lehrkräfte. In Bern fand unter dem Namen „Tanz dich frei“
in der Nacht auf den 4. Juni die grösste Jugenddemonstration seit 25 Jahren statt.
Rund 10'000 Jugendliche nahmen am via Facebook organisierten, unbewilligten, aber
tolerierten Anlass teil, um gegen die Trägheit des Berner Nachtlebens zu
demonstrieren. Am 23. Juni fand in Bern ein Protestzug von rund 5000 Personen gegen
die Verschärfung des Asylrechts statt. Der Anlass war eine Antwort auf die vom
Nationalrat gutgeheissene Revision des Asylrechts, nach welcher Asylsuchende nur
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noch Not- statt Sozialhilfe beziehen können. Im August haben in Bern gegen 1000
Personen für die Rechte von Nicht-Heterosexuellen demonstriert. 11

1) Medienmitteilung BAG vom 25.02.2015; Exp, LT, 26.2.15
2) Medienmitteilung BAG vom 19.12.2016; Runder Tisch Asbest Schlussbericht vom 30.11.2016; TA, TG, 20.12.16
3) Finanzielle Hilfe für Asbestopfer - SRF.ch vom 01.04.2017; NZZ, 1.4.17
4) Medienmitteilung RK-NR vom 04.09.2017; Medienmitteilung RK-NR vom 13.01.2017; Medienmitteilung RK-SR vom
27.10.2017
5) AB NR, 2018, S. 240 ff.; NZZ, 8.3.18
6) AB NR, 2018, S. 1188; AB SR, 2018, S. 282 ff.; AB SR, 2018, S. 587
7) AB NR, 2020, S. 1185; AB NR, 2020, S. 739 ff.; AB NR, 2020, S. 900; AB SR, 2020, S. 300 ff.; AB SR, 2020, S. 456; AB SR,
2020, S. 630; BBl, 2020, S. 4461 ff.; BBl, 2020, S. 5749 f.; Medienmitteilung BR vom 20.5.20; Medienmitteilung SGK-NR vom
27.5.20; Medienmitteilung SGK-SR vom 26.5.20; CdT, 9.5.20; Blick, TA, 11.5.20; TA, 28.5.20; LT, NZZ, 4.6.20; LT, 5.6.20; NZZ,
6.6.20; LT, 8.6.20; NZZ, 9.6.20; LT, 11.6.20; NZZ, 13.6.20; LT, 17.6.20; NZZ, 24.6.20
8) Erläuternder Bericht VPTS; Medienmitteilung BR vom 24.6.20
9) AZ, 23.6.20; LT, NZZ, 25.6.20; AZ, 26.6., 27.6.20; LT, 4.7.20; So-Bli, 12.7.20; NZZ, 14.7., 16.7., 17.7.20; LT, Lib, 21.7.20; NZZ,
14.8.20; NZZ, 20.8.20
10) AZ, CdT, 9.10.20
11) Kundgebungen mit mindestens 1000 Beteiligten (ohne 1. Mai-Demonstrationen): Bern: NZZ, 12.3.12 (1000/Stilllegung der
AKW Mühleberg und Beznau); NZZ, 20.3.12 (4000/Mehr Lohn für Physiotherapeuten); NZZ, 4.6.12 (10000/Tanz dich frei);
Bund, 25.6.12 (5000/Gegen die Verschärfung der Asylpolitik); TA, 6.8.12 (1000/Für die Rechte von Nicht- Heterosexuellen)
St. Gallen: NZZ, 13.12.12 (1500/Lehrer); Zürich: TA, 21.8.12 (1500/Albisgüetli-Tagung der SVP).
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